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Gemeindevorstandsvorlage 

 

Vorlagen-Nr.: 
GV/0263/2021-2026 

 

Vorlagenbearbeitung: 
Martin Stappel 

Aktenzeichen: 
III/1-UB-149-285 

Federführung:  
Fachdienst III/1 

Datum:  
25.04.2022 

 
 
 
Photovoltaik-Freiflächenanlage Rabenwald", OT Niedernhausen; hier: 
Finanzbeteiligung zum Sachstand 25. April 2022 
 
 
 

Beratungsfolge Behandlung 

Gemeindevorstand nicht öffentlich 
Gemeindevertretung öffentlich 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
1. Der Gemeindevorstand befürwortet das unten dargestellte Modell zur Bürgerbeteiligung 

am Solarpark Rabenwald. 

2. Der Gemeindevertretung ist die Vorlage zur Kenntnis zu geben. 
 
 
Joachim Reimann 
Bürgermeister 
 
 
Finanzielle Auswirkung: 
 
keine  
 
Teilhaushalt:   - - - 
Sachkonto / I-Nr.:  - - - 
Auftrags-Nr.:   - - - 
 
 
Sachverhalt: 
 
Derzeit läuft die finale Projektgenehmigungsphase für den Solarpark Rabenwald der Erneu-
erbare Energien Rheingau-Taunus („e²“). Leider hat die Bürgergenossenschaft pro regionale 
energie eG („Pre“) der e² sehr kurzfristig mitgeteilt, dass sie anders als ursprünglich geplant 
kein Genossenschaftsdarlehen für 2,5% mehr anbieten möchte, da diese Verzinsung aktuell 
nicht mehr angemessen sei. 
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Um das Projekt gleichwohl noch dieses Jahr umzusetzen, hat laut e² die Nassauische 
Sparkasse „(Naspa“) zugesichert, den Anteil des Genossenschaftsdarlehens zu 
übernehmen. Ein direktes Darlehen der Pre als Projektbeteiligung entfällt dann. Direkt 
beteiligt am Projekt bleibt die Pre aber über Ihren Eigenkapitalanteil. 
 
Damit die Bürgerinnen und Bürger Niedernhausens dennoch am Bau der Anlage partizipie-
ren können, wird die Pre gemäß Aussage ihres Vorstands Folgendes anbieten: 
 
„Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass die pro regionale energie eG, eine Bürgerbeteiligung am 
Solarpark Rabenwald in Niedernhausen in Höhe von Euro 70.000 ermöglicht. Die Bürgerbe-
teiligung erfolgt mittels Genossenschaftsanteilen. Ein Genossenschaftsanteil beträgt 100 Eu-
ro. Pro Bürger können max. 20 Genossenschaftsanteile gezeichnet werden. Zeichnungsbe-
rechtigt sind nur Bürger der Gemeinde Niedernhausen.“ 
 
Da die Angebote zur Errichtung einer PV-Anlage eine Preisbindung bis zum 29.04.2022 ha-
ben, benötigt die e² dringend eine Rückmeldung, ob auch die Gemeinde Niedernhausen mit 
dem Vorgehen einverstanden ist. 
 
In einer Videokonferenz am 22.04.2022 haben die teilnehmenden Fraktionsvorsitzenden sig-
nalisiert, dass sie das Beteiligungsmodell als von den Beschlüssen der Gemeindevertretung 
gedeckt ansehen. Daher und vor dem Hintergrund des dringend benötigten Aufwuchses der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Deutschland wird eine Befürwortung durch 
den Gemeindevorstand vorgeschlagen, um das Projekt zeitnah umsetzen zu können. 
 
 
Martin Stappel 
Umweltbeauftragter 
 
 
Anlagen: 
(keine) 
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